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BESCHLUSS

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter  R in der Beschwerdesache  Bf., vom
17. November 2014 gegen den Zurückweisungsbescheid des Magistrates der Stadt Wien,
Magistratsabteilung 67 – Parkraumüberwachung, Zl. MA 951357 vom 13. Oktober 2014,
beschlossen:

 

I.     Die Beschwerde wird als unzulässig geworden zurückgewiesen.

 

II.    Gem. § 52 Abs. 8 VwGVG hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten
des Beschwerdeverfahrens zu leisten.

III.   Gegen diesen Beschluss ist eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof
durch die vor dem Bundesfinanzgericht belangte Behörde unzulässig.

Entscheidungsgründe

Da im Zuge der mündlichen Beschwerdeverhandlung vom 9. Jänner 2015
der Beschwerdeführer (Bf.) niederschriftlich auf die Beschwerde gegen den
Zurückweisungsbescheid MA 951357 vom 13. Oktober 2014 ausdrücklich verzichtet
hat, ist die Beschwerde gem. § 7 Abs. 2 VwGVG nicht mehr zulässig. Sie war daher als
unzulässig geworden zurückzuweisen.

Damit tritt der Zurückweisungsbescheid MA 951357 vom 13. Oktober 2014 in formelle
Rechtskraft und das Beschwerdeverfahren wird gem. § 28 Abs. 1 VwGVG eingestellt.

 

Zur Zulässigkeit einer Revision:

Die Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist unzulässig, da die Rechtsfolge der
Zurücknahme einer Beschwerde keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG,
der grundsätzliche Bedeutung zukommt, darstellt.
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Wien, am 12. Jänner 2015

 


